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Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 
Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes – BayHSchG – erlässt die Otto-
Friedrich-Universität Bamberg folgende  

Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Studien- und Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Kommunikations-
wissenschaft/Communication Science der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 
30. September 2010  
(Fundstelle: http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2010/2010-41.pdf) 
zuletzt geändert durch die Dritte Satzung zur Änderung der Studien- und 
Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Kommunikationswissenschaft vom 
30. September 2011  
(Fundstelle http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2011/2011-45.pdf), 
wird wie folgt geändert: 

 

§ 32 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

„(2) 1Das Praktikum ist spätestens zum Einschreibungsschluss des jeweiligen Semesters 
nachzuweisen. 2Studierende, die das Praktikum im Zeitpunkt der Einschreibung 
noch nicht in vollem Umfang erbracht haben, werden unter der auflösenden 
Bedingung immatrikuliert, dass der Praktikumsnachweis bis zum Ende der 
Einschreibefrist nachgereicht wird.“  

 
 
 

§ 2 
 

 
Diese Änderungsatzung tritt am 1. April 2012 mit Wirkung für Einschreibungen ab dem 
Wintersemester 2012/2013 in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Universitätsleitung der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg vom 28. März 2012 sowie der Genehmigung gemäß Art. 13 Abs. 2 
Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG durch den Präsidenten der 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 30. März 2012. 
 
 
Bamberg, 30. März 2012 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Dr. habil. G. Ruppert 
 
 
 
Die Satzung wurde am 30. März 2012 in der Universität Bamberg niedergelegt; die 
Niederlegung wurde am gleichen Tag durch Anschlag in der Hochschule bekannt 
gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 30. März 2012. 
 


